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Einleitung

A. Rahmenbedingungen der Grundrechtsausübung

I. Der Rahmen der Grundrechtsausübung

Die Grundrechte des Grundgesetzes schützen Freiheiten der Grundrechtsträger. 
Diese sollen – so die Intention des Grundgesetzes – von den grundrechtlich ga-
rantierten Handlungsmöglichkeiten frei von staatlicher Beeinflussung Gebrauch 
machen können.1 Die verfassungsrechtlich geschützte Wahrnehmung dieser 
Freiheitsangebote hat jedoch Voraussetzungen. Neben der rechtlichen Garan-
tie bedarf es weiterer Bedingungen, damit grundrechtliche Freiheit verwirklicht 
werden kann,2 denn oftmals wird erst durch einen äußeren Rahmen die tatsäch-
liche Möglichkeit der Grundrechtsausübung geschaffen. So setzt beispielsweise 
die Ausübung der Meinungsfreiheit voraus, dass ein Grundrechtsträger eine 
Meinung bilden kann; dafür ist insbesondere der freie Zugang zu Informatio-
nen erforderlich. Zudem muss die Meinungsäußerung auch die angesprochenen 
Empfänger erreichen können, da diese sich erst im Wege der Kommunikation 
entfalten kann.3 Eine Voraussetzung der Ausübung der Versammlungsfreiheit 
ist wiederum die Entschließung mehrerer Grundrechtsträger zusammen zu 
kommen, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen.4 Damit diese Entschlie-
ßung jedoch auch realisiert werden kann, erfordert die Versammlungsfreiheit 
darüber hinaus einen geeigneten tatsächlichen Rahmen – in Gestalt geeigneter 
Orte –, damit eine Versammlung durchgeführt werden kann.

Geeignete Versammlungsorte stellen eine besonders plastische Vorausset-
zung für die Wahrnehmung des grundrechtlichen Freiheitsangebotes dar. An-
hand des Beispiels geeigneter Versammlungsorte wird deutlich, dass sich Frei-
heitsvoraussetzungen oftmals nicht in der Hand der Grundrechtsträger befin-
den. Vielmehr geht die Realisierung grundrechtlicher Freiheit regelmäßig mit 
der Inanspruchnahme fremder Einrichtungen einher. Denn in aller Regel unter-
stehen Versammlungsorte nicht der Verfügungsbefugnis der Grundrechtsträ-

1 S. nur BVerfGE 7, 198 (204 f.) – Lüth.
2 Kirchhof, in: HGR I, § 21 Rn. 1.
3 Kirchhof, in: HGR I, § 21 Rn. 1.
4 Kirchhof, in: HGR I, § 21 Rn. 1.
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ger, sodass diese auf die Inanspruchnahme fremder Räume zur Ausübung ihrer 
grundrechtlich abgesicherten Freiheit angewiesen sind. Das gilt insbesondere 
für Versammlungen, deren Zweck eine Meinungskundgabe gegenüber der Öf-
fentlichkeit ist.5 Versammlungen können zwar grundsätzlich auch in privaten 
Wohnräumen oder Vorgärten abgehalten werden, ihre volle Wirkkraft entfalten 
sie jedoch in vielen Fälle erst, wenn die Versammlungsteilnehmer ihr Anliegen 
einer breiten Öffentlichkeit gegenüber kundtun können bzw. die Versammlung 
an einem Ort stattfindet, der mit dem Versammlungszweck in einem unmittel-
baren Zusammenhang steht.6

Die aufsehenerregenden Proteste auf dem Tahrir Platz in Kairo 2011, im Gezi- 
Park in Istanbul 2013 oder auf dem Maidan in Kiew 2014 fanden an Orten statt, 
die nicht der privaten Verfügungsbefugnis der Versammlungsteilnehmer, son-
dern jener des jeweiligen Staates unterliegen. Auch der öffentliche Protest gegen 
das Bahnprojekt Stuttgart 21 (insbesondere) 2010 fand in dem zentralen Park der 
Stadt und unmittelbar auf dem für das Projekt relevanten Gelände offenbar die 
größtmögliche Aufmerksamkeit.

Geeignete Orte für Versammlungen unterliegen jedoch nicht in jedem Fall 
der staatlichen Hoheitsgewalt; ebenso können Räume, die erst den äußeren Rah-
men für eine wirkungsvolle Ausübung der Meinungs- oder Versammlungsfrei-
heit bieten, im Eigentum und unter der räumlichen Verfügungsbefugnis pri-
vater Rechtssubjekte stehen. Das trifft insbesondere auf Orte zu, die durch pri-
vate Rechtssubjekte betrieben werden, dabei jedoch öffentlich zugänglich und 
für eine Nutzung durch die Allgemeinheit geeignet und bestimmt sind. So fand 
etwa die Aktion Occupy Wallstreet im Zuccotti Park im Finanzdistrikt in Lo-
wer Manhatten, New York, als einem Ort, der öffentlich zugänglich ist, jedoch 
im Eigentum und unter der räumlichen Verfügungsbefugnis der Brookfield Of-
fice Property Inc., mithin eines privaten Unternehmens steht, ihren Ursprung.7 
Eine ähnliche Situation liegt vor, wenn an öffentlich zugänglichen Einkaufzent-
ren Meinungskundgaben oder Versammlungen stattfinden oder frei zugängliche 
Teile eines Flughafens für Versammlungen genutzt werden.8

Dabei kann es zu dem Aufeinandertreffen divergierender Interessen kom-
men, wenn etwa ein privater Betreiber eines Flughafens oder eines Einkaufszen-
trums die Nutzung seines Geländes für die Ausübung der Versammlungsfreiheit 
nicht zu dulden bereit ist.

5 S. dazu BVerfGE 69, 315 (345) – Brokdorf.
6 BVerfGE 128, 226 (251 ff.) – Fraport.
7 S. dazu Foderaro, NY Times, 13.10.2011, http://www.nytimes.com/2011/10/14/nyre 

gion/zuccotti-park-is-privately-owned-but-open-to-the public.html?_r=0 (zuletzt abgeru-
fen am 22.03.2014).

8 Allein am Flughafen Frankfurt fanden (nach Angaben des Betreibers) zwischen 2000 
und 2007 über 45 Versammlungen mit drei bis 2000 Teilnehmern statt, s. BVerfGE 128, 226 
(229) – Fraport.
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Aus grundrechtlicher Perspektive stellt sich die Frage, ob die Inanspruch-
nahme dieses äußeren Rahmens der Grundrechtsausübung vom Schutz der 
Grund rechte erfasst ist, oder derartige Freiheitsvoraussetzungen gerade 
nicht Gegenstand grundrechtlichen Schutzes sind. Für den Fall, dass sich die 
Schutzwirkung der Grundrechte nicht auf die Voraussetzungen der Freiheits-
wahrnehmung erstreckte, hinge die effektive Grundrechtsausübung davon ab, 
ob ein Grundrechtsträger über die notwendigen Rahmenbedingungen aus eige-
ner Kraft verfügt9 bzw. stünde die Grundrechtsausübung unter dem Vorbehalt 
der Zurverfügungstellung durch private und staatliche Rechtssubjekte, die über 
den jeweils notwendigen Rahmen verfügen.10

In der sog. Fraport-Entscheidung vom 22.02.2011 beschäftigte sich das BVerfG 
erstmals – und lediglich obiter dictu – mit der Frage des grundrechtlichen Schut-
zes von Rahmenbedingungen für die Grundrechtsausübung in privater Hand.11 
Diese Entscheidung dient als Ausgangspunkt der hier unternommenen verfas-
sungsrechtlichen Untersuchung des grundrechtlichen Schutzes von Rahmenbe-
dingungen der Grundrechtsausübung.

II. Die Fraport-Entscheidung des BVerfG

Anlass für die o. g. Entscheidung gab die Verfassungsbeschwerde einer Grund-
rechtsträgerin gegen das Verbot der Betreibergesellschaft Fraport-AG, den Flug-
hafen Frankfurt zu Versammlungszwecken zu betreten. Im Einzelnen:

1. Der Sachverhalt

Eine Grundrechtsträgerin betrat am 11.03.2003 gemeinsam mit fünf weiteren 
Mitgliedern der „Initiative gegen Abschiebungen“ das Terminal 1 des Flugha-
fens Frankfurt.12 Dort sprach die Gruppe am Abfertigungsschalter Mitarbeiter 
der Deutschen Lufthansa an und verteilte Flugblätter, um auf eine bevorstehende 
Abschiebung aufmerksam zumachen. Daraufhin wurde die Gruppe von Mitar-
beitern der Fraport-AG, der Betreibergesellschaft des Flughafens – deren Anteile 
zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt mehrheitlich in staatlichem Eigen-
tum standen –, und Einsatzkräften des Bundesgrenzschutzes, auf der Grund-
lage des Hausrechts der Fraport-AG, des Geländes verwiesen. Später erteilte die 
Fraport-AG der Aktivistin schriftlich ein „Flughafenverbot“ und drohte mit 

 9 Vgl. zu der relativen „Blindheit“ der Grundrechte gegenüber ihren realen Vorausset-
zungen: Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie, S. 115 (123 f.). 

10 Dazu Enders, JZ 2011, 577 (578)
11 BVerfGE 128, 226 – Fraport.
12 Sachverhaltsdarstellung und Verfahrensverlauf nach BVerfGE 128, 226 (229 ff.) – 

Fraport. 
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